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über die 
ordentliche Sitzung des 

 

G e m e i n d e r a t e s 
 

am Freitag, den 10. März 2006 im Sitzungssaal des Gemeindeamtes in Wildendürnbach.  
Die Einladung erfolgte am 1. März 2006 durch Kurrende. 
 
Beginn: 19.09 Uhr. 
Ende: 19.37 Uhr. 
 
Anwesend waren: 
 
Bürgermeister:               Harrach Herbert 
 
die Mitglieder des Gemeinderates: 
 
GGR.    Müller Johann GGR. Madner Leopold  
GGR  Wagner Johann GR. Kichler Johannes  
GR. Krista Leopold GR.  Fritz Erika  
GR. Müller Anton GR. Schütz Beate  
GR. Gremliza Johann GR. Lachmayer Johann  
GR.  Rieder Christian GR  Schleining Rudolf  
GR.  Madner Manuela GR  Kichler Bruno 
 
Entschuldigt abwesend waren:  
 
Vizebürgermeister Hirtl Jakob       
GGR.      Schodl Anton (bei TOP 2 hinzugekommen) 
GGR.      Eigner Alfred 
 
Nichtentschuldigt abwesend waren: --- 
 
Anwesend war außerdem: Schriftführer – Reichart Irene 
 
Vorsitzender:   Bürgermeister 
  
 Die Sitzung war öffentlich. 
 
 Die Sitzung war beschlußfähig. 
 
 



 

��������	
	��
 
1)  Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 1. März 2006. 
2)  Bericht über die letzte Kassaprüfung. 
3)  Beschluss des Rechnungsabschlusses 2005. 
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Pkt. 1) Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der letzten 

öffentlichen Sitzung vom 1. März 2006 keine Einwände erhoben 
wurden. Das Sitzungsprotokoll gilt daher als genehmigt. 
 

Pkt. 2) Der Vorsitzende gab das Wort an die Obfrau des Prüfungsausschusses, 
diese gab einen kurzen Bericht von der letzten Kassaprüfung vom  
22. Februar 2006. 
Abschließend gab sie zu Protokoll, dass in Zukunft nach Sparsamkeit 
getrachtet werden soll. 
 

Pkt. 3) Der Gemeinderat von Wildendürnbach hat in seiner Sitzung vom  
10. März 2006 den Rechnungsabschluss 2005, der in der Zeit vom   
16. Februar bis 2. März 2006 am Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht 
aufgelegen ist, in der vorliegenden Form einstimmig genehmigt.  
Die Auflegung wurde ortsüblich kundgemacht. Schriftliche 
Erinnerungen wurden während der öffentlichen Auflage keine 
eingebracht. 

 
 
 
 
 


